
 

Finanzverwaltung Matten finanzverwaltung@matten.ch Telefon 033 826 50 41 
Baumgartenstrasse 14  Fax 033 823 51 87 

Einwohnergemeinde 
 3800 Matten 
 

Arbeitsrapport 
 

� 
Der Arbeitsrapport ist bis spätestens am 18. des laufenden Monates voll- 

ständig unterschrieben und visiert der Finanzverwaltung Matten abzugeben. 
Andernfalls kann die Besoldung nicht fristgerecht ausbezahlt werden. 

 
Name  Vorname  

Adresse  PLZ/Ort  

Funktion  Arbeitsort  
    
Monat/Jahr    
 
Datum Arbeitsbeginn Arbeitsende Totale Zeit Ausgeführte Arbeiten 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Total/Übertrag   
 
Datum  Unterschrift StelleninhaberIn  
    
 
 
Kontrollfunktion Datum Unterschrift 
Visum / materielle 
Kontrolle 

  

Formelle Kontrolle 
Kontoverantwortliche/r 

  

Zahlungsanweisung 
 

  

 


